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Zitat von kleiner gruener frosch

Zitat von kleiner gruener frosch

da der Schulträger gar kein Konto einrichten muss. Also kann er sich dann
achselzuckend hinstellen und sagen: erklärt ihr den Eltern bitte, dass ihr nicht fahren
wollt. Es liegt nicht an mir.

So sieht dann die vertrauensvolle Zusammenarbeit und die sachliche Kommunikation aus. Eine
(Vertreterin der) Schulträgerin mit verschränkten Armen?

Aber Hauptsache, du drohst nicht.

Zitat von kleiner gruener frosch

Können" ... Ich denke, damit ist sollte das Thema "Muss der Schulträger ein Konto für
die Schule einrichten" abgehakt sein. Oder?

Nö. Eigentlich nicht. Sicher, „können“ bedeutet keine Verpflichtung. Trotzdem kann eine
Verpflichtung bestehen, auch ohne dass diese vermöge des Modalverbs „müssen“ expliziert
wird.

Die Schulträgerin ist nunmal die Sachaufwandsträgerin. Und wenn nunmal ohne Konto der
Schulbetrieb nicht uneingeschränkt läuft, wenn (wie du schreibst) ohne Konto Teile des
Schulbetriebes lahm liegen, dann sehe ich schon die Schulträgerin in der Pflicht.
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